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► Nr.  VO/2024/13249
öffentlich

Lübeck, 07.05.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Oliver Bahr (E-Mail: oliver.bahr@luebeck.de Telefon: 122-5908)

Einführung eines Deutschlandtickets Schule (Bildungstickets) für 
Schüler:innen ab dem 01.08.2024
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.05.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
10.06.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Vorberatung

17.06.2024 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
20.06.2024 Schul- und Sportausschuss Öffentlich zur Vorberatung
25.06.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
27.06.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Hansestadt Lübeck führt zum 01.08.2024 das sog. Bildungsticket als freiwillige Leistung 
ein. Hierzu wird der Bürgermeister beauftragt:

- die Stadtwerke Lübeck Mobil (SWL Mobil) mit dem Vertrieb eines Deutschlandtickets 
als Bildungsticket zu einem Preis von 29,00 EUR zu beauftragen sowie

- berechtigten Schüler:innen einen Zuschuss in Höhe des Differenzbetrags vom 
Deutschlandticket zum Preis des Bildungstickets zu gewähren. Aktuell sind das 
20,00 EUR, die direkt an SWL Mobil ausgezahlt werden.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.000.1 Stabsstelle Sonderaufgaben Zustimmung
4.401 Schule und Sport Zustimmung
Stadtwerke Lübeck Mobil Einverstanden, inhaltliche Abstimmung im 

Verfahren erfolgt

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche werden durch die 
Einführung besonders begünstigt. Eine se-
parate Beteiligung ist daher entbehrlich.
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Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Das Bildungsticket erhöht die Bindung jun-
ger Menschen an den ÖPNV als Teil des 
Umweltverbundes, was mittel- und langfris-
tig seine Nutzung und seine Akzeptanz er-
höhen kann.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Anlass/Rahmenbedingungen:
Das Land und die kommunalen Landesverbände haben sich am 19.09.2023 über die Einfüh-
rung und grundsätzliche Finanzierung eines Deutschlandtickets für Schüler:innen in Schles-
wig-Holstein verständigt. Vorgesehen ist ein landesweit einheitliches Produkt in Form eines 
rabattierten Deutschlandtickets für „Junge Menschen in Bildung“ mit einem maximalen End-
kundenpreis von derzeit 29,00 EUR. Ziel ist somit nicht die Etablierung eines neuen Tarif-
produktes, sondern die Nutzung eines „subventionierten 49-Euro-Tickets“ als sog. Bildungs-
ticket für Schleswig-Holstein. Es handelt sich bei dem sog. Bildungsticket nicht um eine lan-
desgesetzliche Regelung, sondern um eine freiwillige Leistung der Hansestadt Lübeck. Lan-
desseitig werden über die Landesverordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNVFV SH) Gelder für die Finanzierung zur Verfügung gestellt.

Die Höhe der Kosten für die Hansestadt Lübeck hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele 
Schüler:innen ein Ticket in Anspruch nehmen werden. Bei SWL Mobil wurden in 20221 ca. 
46.000 Schülermonatskarten verkauft. Der Absatz reduzierte sich in 2023 auf 29.500 Schü-
lermonatskarten. Dafür wurden allerdings ca. 19.200 Deutschlandtickets an Personen mit 
einem Alter unter 20 Jahren verkauft, sodass von einem Gesamtumsatz von ca. 48.600 aus-
gegangen werden kann. Nicht berücksichtigt werden konnten Schülermonatskarten und 
Deutschlandtickets, die bei anderen Verkehrsunternehmen wie z. B. dem HVV oder über die 
Apps der nah.sh oder dem DB-Navigator verkauft worden sind. Das Land Schleswig-Holstein 
hat in Vorbereitung auf die Einführung des Bildungstickets eine landesweite Berechnung2 in 
Auftrag gegeben, aus denen weitere Nutzerzahlen abgeleitet werden können. Für die HL 
wird davon ausgegangen, dass bis zu 9.990 Schüler:innen mindestens einmal ein Bildungs-
ticket erwerben werden. Im Jahr wird ein Absatz von 119.000 Bildungstickets erwartet. Ob es 

1 Die drei Monate Juni bis August fehlen, da hier das 9-Euro-Ticket verkauft worden ist. Daten zum 
Alter der Käufer wurden nicht erfasst. 
2 Quelle: nah.sh Arbeitskreis Bildungsticket vom 07.03.2024. Berechnung durch Civity Management 
Consultants 
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tatsächlich zu dieser Steigerung von 60 % beim zukünftigen Bildungsticket kommen wird, ist 
ungewiss. Bei der Berechnung der finanziellen Auswirkungen wurden vorsorglich die Nutzer-
zahlen der nah.sh für den Zuschussbedarf zugrunde gelegt. Die detaillierten Berechnungen 
können der Anlage 2 entnommen werden.

Das Land Schleswig-Holstein stellt einen festen Betrag zur Co-Finanzierung des Tickets zur 
Verfügung. Der Zuschuss wird unabhängig von der tatsächlichen Anzahl ausgegebener Bil-
dungstickets gezahlt. Für das Jahr 2024 erwartet die HL einen Zuschuss von knapp 1,048 
Mio. EUR, in 2025 erhöht sich dieser auf knapp 1,397 Mio. EUR. 

Die Beschlussvorlage beantwortet auch die Anfragen der Bürgerschaftsmitglieder Berndhard 
Simon aus dem Hauptausschuss am 26.09.2023 (VO/2023/12414) sowie von Dr. Axel Flas-
barth aus dem Hauptausschuss am 12.12.2023 (zur VO/2023/12046-01). Daneben wird 
auch der Haushaltsbegleitbeschluss zur VO 2023/12437-02-01 – Punkt 5.12 mit dieser Vor-
lage abgeschlossen. 

Berechtigte:
Zur Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse von Schüler:innen soll ein vergünstigtes Deutsch-
landticket als sog. Bildungsticket angeboten werden. Dabei hat das Land Schleswig-Holstein 
einen Rahmen vorgeschlagen, der den Kreis der Berechtigten definiert. Berechtigt sollen alle 
Schüler:innen sein, sofern sie nicht bereits einen Anspruch auf Schülerbeförderung aufgrund 
des Schulgesetzes (SchulG) haben. Daneben sind Berufsschüler:innen mit einem Arbeitge-
ber ausgeschlossen, da diese dem Grunde nach Zugang zu einem Jobticket haben. An-
spruchsberechtigt sind nach dieser Definition in Lübeck 24.743 Schüler:innen.

Da es sich bei dem Bildungsticket um eine freiwillige Leistung der HL handelt, können nur 
Schüler:innen mit dem Wohnort Lübeck ein Bildungsticket erwerben. Schüler:innen mit ei-
nem anderen Wohnort müssen das Ticket bzw. einen Zuschuss bei ihrem Heimatkreis/ihrer 
kreisfreien Stadt erwerben. Das hat den Hintergrund, dass das Land jedem Kreis/jeder kreis-
freien Stadt einen pauschalen Betrag für das Bildungsticket zur Verfügung stellt und keine 
Spitzabrechnung vornimmt. 

Eine Berechtigungsprüfung erfolgt durch den Bereich Schule und Sport (Team Schul IT und 
die Mitarbeitenden in den Schulbüros) verbunden mit dem Ziel, den Aufwand dieser Prüfung 
für alle Beteiligten möglichst gering zu halten. Auf die genaue Beschreibung des Prüfprozes-
ses wird im Rahmen der Vorlage verzichtet, damit hieraus keine Anleitung zum Leistungs-
missbrauch erstellt werden kann. Im Wesentlichen wird nachgelagert überprüft, ob es sich 
um eine/n berechtigte/n Lübecker Schüler:in handelt. Sollte sich herausstellen, dass es zu 
wiederholten Missbrauchsfällen kommt, werden die Prüfschritte angepasst.

Vertrieb:
Die oberste Zielvorgabe beim Vertrieb ist es, das Bildungsticket möglichst einfach und un-
kompliziert zur Verfügung zu stellen. Die finanziellen Risiken des missbräuchlichen Erwerbs 
des vergünstigten Tickets trägt die HL. 
SWL Mobil übernimmt als kommunales Verkehrsunternehmen den Vertrieb für das Bildungs-
ticket und bietet es als freiverkäufliches Deutschlandticket für alle berechtigten Schüler.innen 
zu einem Preis von 29,00 EUR an. Das Ticket wird über die Homepage der SWL Mobil, wie 
jedes andere Tarifprodukt auch, zu erwerben sein. Die Bestellstrecke wird dabei auf die be-
sonderen Bedürfnisse des Bildungstickets angepasst. Das Ticket wird als Chipkarte oder als 
Handyticket zur Verfügung gestellt. Die Chipkarte dient der Sicherstellung, dass jeder unab-
hängig vom Besitz eines Handys auch ein Ticket erwerben kann. Die Vorteile eines Vertriebs 
über SWL Mobil ist die bereits vorhandene Verkaufs- und Vertriebsinfrastruktur und die Mög-
lichkeit, vor Ort die Anliegen klären zu können. Zudem verbleiben die für den Vertrieb aufge-
wendeten Gelder in der kommunalen Familie. 

Für die Einrichtung des Vertriebs erhält die SWL Mobil einen einmaligen Zuschuss in Höhe 
von 64.680,00 EUR netto in 2024. Für den Vertrieb erhält SWL Mobil eine jährliche Pauscha-
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le von 69.381,00 EUR netto. Zudem wird jede ausgegebene Chipkarte mit 5,50 EUR durch 
die HL erstattet.

Die HL wird sich daneben nicht einem Vertrieb über die Plattform OLAV (www.ticket-olav.de) 
des Kreises Herzogtum Lauenburg anschließen. Die Nutzung der Plattform OLAV ist der 
Wunsch des Landes Schleswig-Holsteins als zentrale Vertriebsstelle für ein landeseinheitli-
ches Bildungsticket. Gelder stellt das Land hierfür jedoch nicht zur Verfügung. Für die HL 
bedeutet der Einsatz von OLAV Kosten zwischen 20 und 40 EUR pro Schüler:in und Jahr. 
Für Lübeck sind das jährliche Kosten von 198.000 EUR bis 396.000 EUR. Zudem sind ver-
gaberechtliche Fragestellungen/Risiken vorhanden, die eine Einführung eines Bildungsti-
ckets zum 01.08.2024 wahrscheinlich nicht möglich machen würden. 

Zuschusszahlung:
Berechtigte Schüler:innen, die ein Bildungsticket erwerben wollen, erhalten von der HL einen 
freiwilligen Zuschuss. Dieser Zuschuss berechnet sich aus der Differenz des Deutschlandti-
ckets zum Preis des Bildungstickets. Das Bildungsticket wird für einen Preis von 29,00 EUR 
zum freien Kauf angeboten. Der Zuschuss beträgt damit aktuell 20,00 EUR pro gekauftem 
Bildungsticket. Zur Verfahrensvereinfachung erfolgt die Auszahlung des Zuschusses direkt 
an die SWL Mobil. Der Anspruch auf den Zuschuss entfällt, sobald die o. g. Berechtigung 
nicht mehr vorliegt.

Finanzielle Auswirkungen:
Bei dem Bildungsticket handelt es sich nicht um ein eigenes Tarifprodukt, sondern um ein 
subventioniertes Deutschlandticket, das zu einem reduzierten Preis verkauft werden soll. Die 
HL muss daher für jedes verkaufte Bildungsticket einen Zuschuss zahlen. 

Das Land Schleswig-Holstein stellt landesweit Gelder für die Einführung eines Bildungsti-
ckets zur Verfügung. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei den Summen um ei-
ne Pauschalförderung, die ausgezahlt werden soll, sofern in dem jeweiligen Kreis/der jewei-
ligen kreisfreien Stadt ein Bildungsticket eingeführt worden ist. Mehreinnahmen verbleiben 
dabei in der Kommune, Mehrausgaben muss die Kommune jedoch eigenständig aufbringen. 

In 2024 rechnet die HL mit einer Unterdeckung der Finanzmittel in Höhe von ca. 72.000 
EUR. Angenommen wurde dabei ein Absatz von 49.600 Bildungstickets und einem Ver-
triebsaufwand von knapp 127.000 EUR

Die SWL Mobil erhält in 2024 keine Zuwendung der HL, die speziell für den Schülerverkehr 
vorgesehen ist und für eine zusätzliche Finanzierung des Bildungstickets umverteilt werden 
kann. Der Fehlbetrag für 2024 wird aus dem Produkt 547001 – Aufgabenträgerschaft ÖPNV 
zur Verfügung gestellt. Aufgrund gesunkener Ausgleichsleistungen für die Absenkung der 
Preisstufe 3 auf die Preisstufe 2 können die fehlenden Gelder in dem Produkt haushaltsneu-
tral umverteilt werden. 

Ab 2025 rechnet die HL mit einer Unterdeckung der Finanzmittel in Höhe von 1,080 Mio. 
EUR. Darin sind Kosten für den Vertrieb von knapp 97.000 EUR enthalten. Der Zuschussbe-
darf von 1,080 Mio. EUR wird in den Haushalt 2025 im Produkt 547001 – Aufgabenträger-
schaft ÖPNV eingestellt. 

Aufgrund des bereits jetzt nicht auskömmlichen Landesanteils wird eine höhere Bezuschus-
sung des Bildungstickets nicht empfohlen. Aus der Anlage 2 kann entnommen werden, in 
welcher Höhe der Zuschussbedarf bei der HL ansteigen wird, wenn die HL 30,00,  40,00 
bzw. 49,00 EUR Zuschuss zum Bildungsticket zahlen würde.

Bei einer kostenlosen Abgabe des Bildungstickets würden zudem die Leistungen Bildung 
und Teilhabe (BuT) nach § 6 Bundeskindergeldgesetz bzw. § 28 Sozialgesetzbuch II entfal-
len, die durch den Bund erbracht werden. Aktuell erhält die HL für 1.211 Schüler:innen Gel-
der in Höhe von 375.259 EUR.

http://www.ticket-olav.de/
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In die Gesamtbetrachtung der finanziellen Auswirkungen können die Verkaufserlöse bei 
SWL Mobil nicht mit einbezogen werden. Auf den direkten Ausgleichsbetrag für das Bil-
dungsticket und damit auf den Haushalt der HL hat das allerdings auch keinen Einfluss. Ob 
es mittelbar zu einer Auswirkung auf das Gesamtdefizit der SWL Mobil kommen wird, kann 
nicht prognostiziert werden. Die Einnahmen aus dem Deutschlandticket fallen unter die 
Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nichtgedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket. 
Mehreinnahmen reduzieren erstmal nur den Ausgleichsbetrag im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket und führen damit nicht zu Mehreinnahmen bei SWL Mobil. Ebenfalls ist 
das Einnahmeaufteilungsverfahren zum Deutschlandticket noch nicht abgeschlossen. Da 
das Deutschlandticket auch eine Nutzung außerhalb Lübecks ermöglicht, könnten Gelder an 
andere ÖPNV-Aufgabenträger oder Verkehrsunternehmen noch umverteilt werden.

Anlagen:

1 – Finanzielle Auswirkungen
2 – Detaillierte Berechnung

Senatorin Joanna Hagen



2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV

Finanzielle 

Auswirkungen in € 2024 2025 2026 2027

Erträge 1.047.369,78 1.396.479,71 1.396.479,71 1.396.479,71

Aufwendungen -1.118.503,00 -2.476.853,50 -2.476.853,50 -2.476.853,50

Saldo Ergebnisplan -71.133,22 -1.080.373,79 -1.080.373,79 -1.080.373,79

Einzahlungen 1.047.369,78 1.396.479,71 1.396.479,71 1.396.480,00

Auszahlungen -1.118.503,00 -2.476.853,50 -2.476.853,50 -2.476.853,50

Saldo Finanzplan -71.133,22 -1.080.373,79 -1.080.373,79 -1.080.373,50

2024 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt x x Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend x x x x

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2024
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:
(Mehr)

Erträge:

547001.000.4141000 Aufgabenträger ÖPNV - 

Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke 

Land

1.047.369,78

(Minder)

Aufwendungen:
(Mehr)

Aufwendungen:

547001.000.5315000 Aufgabenträger ÖPNV - 

Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.

-1.118.503,00

Saldo Ergebnisplan -71.133,22

Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Einzahlungen:
(Mehr)

Einzahlungen:

547001.000.6141000 Aufgabenträger ÖPNV - EZ 

Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke 

Land

1.047.369,78

(Minder)

Auszahlungen:
(Mehr)

Auszahlungen:

547001.000.7315000 Aufgabenträger ÖPNV - AZ 

Zusch. verb. Unternehmen

-1.118.503,00

Saldo Finanzplan -71.133,22

Produktsachkonten

Produktsachkonten

Anlage 1 zur Vorlage vom 07.05.2024

VO-Nr.: VO/2024/13249

Bereich: 5.610

Produkt: 547001



Berechnung 2024 Berechnung 2025 Bildungsticket für 19 EUR Bildungsticket für 9 EUR Bildungsticket für 0 EUR

Einnahme

1.047.359,78         1.396.479,71                                   1.396.479,71                          1.396.479,71                       1.396.479,71                       Zuschuss SH über ÖPNVFV SH

Ausgaben

9.990                       9.990                                                 12.987                                     19.481                                   22.269                                  Nutzer:in des Bildungstickets

119.000,00             119.000                                            155.844                                   233.772                                267.228                                Bildungstickets 12 Monate

49.583                     Bildungstickets 5 Monate (August bis Dezember 24)

20,00 €                    20,00 €                                             30,00 €                                    40,00 €                                  49,00 €                                 Zuschuss pro Ticket

991.660,00 €         2.380.000,00 €                                4.675.320,00 €                      9.350.880,00 €                    13.094.172,00 €                 Gesamtzuschuss 2024 für die Bildungstickets

64.680,00 €            -  €                                                  -  €                                         -  €                                      -  €                                      einmalige Vertriebskosten SWL

69.381,00 €            69.381,00 €                                     69.381,00 €                            69.381,00 €                          69.381,00 €                         lfd. Vetriebskosten SWL für 12 Monate

34.690,50 €            -  €                                                  anteilige Kosten für 6 Monate (Juli bis Dezember 24)

5,50 €                      5,50 €                                                5,50 €                                       5,50 €                                    5,50 €                                    Kosten pro Chipkarte

27.472,50 €            27.472,50 €                                     35.714,25 €                            53.572,75 €                          61.239,75 €                         Kosten bei 50 % Chipkartennutzer:innen

Zuschss HL

991.660,00 €-         2.380.000,00 €-                                4.675.320,00 €-                      9.350.880,00 €-                    13.094.172,00 €-                 Zuschusszahlung Bildungsticket

64.680,00 €-            -  €                                                  -  €                                         -  €                                      -  €                                      einmalige Vertriebskosten SWL

34.690,50 €-            69.381,00 €-                                     69.381,00 €-                            69.381,00 €-                          69.381,00 €-                         lfd. Vetriebskosten SWL

27.472,50 €-            27.472,50 €-                                     35.714,25 €-                            53.572,75 €-                          61.239,75 €-                         Aufwand Chipkarten

1.118.503,00 €-      2.476.853,50 €-                                4.780.415,25 €-                      9.473.833,75 €-                    13.224.792,75 €-                 Gesamtausgaben

1.047.359,78 €      1.396.479,71 €                                1.396.479,71 €                      1.396.479,71 €                    1.396.479,71 €                   Einnahmen

71.143,22 €-            1.080.373,79 €-                               3.383.935,54 €-                      8.077.354,04 €-                    11.828.313,04 €-                 Zuschussbedarf der HL

Annahmen

Bildungsticket 19 EUR = Zuwachs von 30 %

Bildungsticket 9 EUR = nochmals Zuwachs von 50 %

Bildungsticket 0 EUR = 90 % aller Schüler:innen beanspruchen ein Ticket
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